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schlosserten Ziele bei der weiteren Erhöhung des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage 
eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produk
tion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduk
tivität. Dabei sind die Leistungen der Werktätigen bei der 
sozialistischen Intensivierung der Produktion, insbesondere 
bei der Nutzung von Wissenschaft und Technik, der Realisie
rung der geplanten Investitionen, der besseren Nutzung der 
Grundfonds sowie des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, 
der Durchsetzung einer effektiven Materialökonomie und der 
Erfüllung der Aufgaben aus der sozialistischen ökonomischen 
Integration darzustellen. Die SZS kontrolliert auf der Grund
lage statistischer Angaben periodisch den Prozeß der Plan
durchführung und informiert über den Stand der Planerfül
lung sowie über sich abzeichnende neue Entwicklungstenden
zen und über Reserven in der Volkswirtschaft. Sie ermit
telt die statistische Bilanz der Entstehung und Verwendung 
des Nationaleinkommens, stellt die Bilanz des Volksvermö
gens auf und erarbeitet statistische Verflechtungsbilanzen.

(4) Die SZS entwickelt Rechnungsführung und Statistik als 
ein wichtiges Leitungsinstrument des sozialistischen Staates 
entsprechend den Beschlüssen der Partei der Arbeiterklasse 
und des Ministerrates und wertet dabei systematisch Rech
nungsführung und Statistik der UdSSR und der anderen 
Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft aus mit dem 
Ziel, in zunehmendem Maße inhaltlich und methodisch gleich
artige Lösungen herbeizuführen und damit den Prozeß der 
sozialistischen ökonomischen Integration zu unterstützen.

(5) Die SZS besteht aus der Zentralstelle und den direkt 
untenstellten Bezirks- und Kreisstellen. Zum Verantwortungs
bereich der SZS gehört die WB Maschinelles Rechnen.

§ 2

(1) Die SZS wird vom Leiter nach dem Prinzip der Einzel
leitung und kollektiven Beratung in Grundfragen geleitet. Der 
Leiter trägt für die gesamte Tätigkeit der SZS die persön
liche Verantwortung gegenüber dem Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik.

(2) Der Leiter der SZS trifft die zur Leitung von Rech
nungsführung und Statistik sowie zur Leitung und Planung 
der WB Maschinelles Rechnen notwendigen Entscheidungen 
im Rahmen der ihm übertragenen Rechte und Pflichten ent
sprechend den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen. Er si
chert die Abstimmung und Koordinierung mit der Staatlichen 
Plankommission und den anderen zentralen und örtlichen 
Staatsorganen. Er gewährleistet die konsequente Verwirk
lichung des sozialistischen Rechts und die Einhaltung der so
zialistischen Gesetzlichkeit. Er ist für die Erfüllung der ihm 
übertragenen Aufgaben auf dem Gebiet der Landesverteidi
gung einschließlich der Zivilverteidigung sowie der inneren 
Sicherheit und Ordnung verantwortlich.

(3) Der Leiter der SZS erläßt im Rahmen seiner Zuständig
keit Anordnungen und Durchführungsbestimmungen.

§3

(1) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Ministerrates be
stehen die Aufgaben des Leiters der SZS
— in der Festlegung von Grundsätzen zur rationellen Erfas

sung und Aufbereitung zahlenmäßiger Informationen über 
gesellschaftliche Prozesse und Erscheinungen in den Be
trieben, Kombinaten, Zweigen, Bereichen und Territorien 
für eine aktuelle Information der Leitungsorgane aller 
Ebenen und der Werktätigen sowie in der Kontrolle ihrer 
Durchsetzung;

— in der Koordinierung der Entwicklung einheitlicher ver
bindlicher Organisationsmittel für Rechnungsführung und 
Statistik, wie datenverarbeitungsgerechte Primärdoku
mente und Vordrucke, Definitionen wichtiger Begriffe und 
Kennziffern für die Planung, Rechnungsführung und Sta

tistik sowie volkswirtschaftliche Systematiken, Nomenkla
turen und Schlüssel sowie in der Kontrolle ihrer konse
quenten Anwendung;

— in der Organisation und rationellen Durchführung der Be
richterstattungen der SZS sowie in der Koordinierung und 
Kontrolle der Berichterstattungen, die von anderen staat
lichen und wirtschaftsleitenden Organen im eigenen Ver
antwortungsbereich bzw. mit Genehmigung des Leiters der 
SZS durchgetführt werden;

— in der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von 
Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebäudezählungen sowie 
von statistischen Bevölkerungsbefragungen.

(2) Der Leiter der SZS legt nach Abstimmung mit der Staat
lichen Plankommission und anderen zentralen Staatsorganen 
im Auftrag des Ministerrates fest, welche Zahlenangaben von 
Betrieben, Kombinaten, Institutionen und wirtschaftsleiten
den Organen zu welchen Terminen den zuständigen Organen 
der SZS zu übergeben sind. Er kann die Übergabe der Zahlen 
nach vorgegebenen Nomenklaturen und Gruppierungen sowie 
auf der Grundlage von Formblättern oder in einer für die 
maschinelle Weiterverarbeitung der Daten notwendigen Form 
an die Dienststellen der SZS oder die Betriebe der WB 
Maschinelles Rechnen verlangen.

(3) Der Leiter der SZS gewährleistet die Veröffentlichung 
von halbjährlichen Mitteilungen über die Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes und von Monatszahlen zur Entwick
lung der Volkswirtschaft.

§ 4.

(1) Der Leiter der SZS ist verantwortlich

— für die Zuverlässigkeit der erarbeiteten statistischen Zah
lenberichte und Analysen der SZS;

— für die höchstmögliche Aktualität der erarbeiteten sta
tistischen Informationen;

— für die Rechtzeitigkeit der Übergabe der statistischen Infor
mationen entsprechend den Erfordernissen der Leitung und 
Planung;

— für die Erarbeitung und Übergabe von statistischen Infor
mationen, die für die Planausarbeitung benötigt werden;

— für die Erarbeitung und Übergabe von statistischen Infor
mationen, die für die Durchführung der Pläne und ihre 
Abrechnung erforderlich sind;

— für die Vervollkommnung von Inhalt und Methodik von 
Rechnungsführung und Statistik der Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen, des Berichtswesens und der statistischen 
Informationen der SZS;

— gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission und dem Minister der Finanzen sowie den Leitern 
anderer zentraler Staatsorgane für die inhaltliche und 
methodische Übereinstimmung von Planung, Finanzierung, 
Rechnungsführung und Statistik;

— für die rationelle Organisation der Datenerfassung, -Über
tragung, -Speicherung und -Verarbeitung unter Ausnutzung 
der Möglichkeiten einer effektiven Anwendung der elektro
nischen Datenverarbeitung;

— für die konsequente Durchsetzung der Erfordernisse des 
Geheimnisschutzes und der Sicherheit und Ordnung in 
allen Phasen der Arbeit.

Dabei ist das sozialistische Sparsamkeitsprinzip auf dem Ge
biet von Rechnungsführung und Statistik konsequent durch
zusetzen und eine Ausweitung des Berichtswesens sowie eine 
Erhöhung des Verwaltungsaufwandes zu verhindern.

(2) Der Leiter der SZS vertritt die DDR auf dem Gebiet von 
Rechnungsführung und Statistik in den Organen des RGW im 
Auftrag des Ministerrates. Er gewährleistet die konstruktive 
Mitarbeit der DDIjt auf dem Gebiet von Rechnungsführung 
und Statistik im RGW und sichert die Anwendung der RGW- 
Empfehlungen auf diesem Gebiet in Übereinstimmuhg mit 
den Beschlüssen des Ministerrates und anderen Rechtsvor
schriften in der DDR. In Übereinstimmung mit den Rechts-


